
Der Landtag von Niederösterreich hat am 1. Oktober 2009 beschlossen: 

 

Änderung der NÖ Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsordnung 
1991 (LFBAO 1991) 

 

Die NÖ Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsordnung 1991 (LFBAO 

1991), LGBl. 5030, wird wie folgt geändert: 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet Abschnitt 7: 

„Abschnitt 7: Berufsbezeichnung, Anerkennung von Berufsqualifikationen 

        Beurkundung und Führung der Berufsbezeichnung                     35 

        Ausbildung in einem anderen Land                                              36 

        Anerkennung der Qualifikation als Facharbeiter oder Meister     36a“ 

 

2. Dem § 24 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: „Diese Aufgaben sind im 

übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen; die NÖ Landes-

Landwirtschaftskammer und die NÖ Landarbeiterkammer unterliegen dabei 

den Weisungen der Landesregierung.“ 

 

3. Die Überschrift des Abschnittes 7 lautet: „Berufsbezeichnung, Anerkennung 

von Berufsqualifikationen“ 

 

4. Im § 35 entfallen die Abs. 5 bis 10. 

 

5. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt: 

„§ 36a 

Anerkennung der Qualifikation als Facharbeiter oder Meister 

(1) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle muß auf 

Antrag einer Person gemäß Abs. 2 die Ausübung des Berufes des 

Facharbeiters oder Meisters gestatten, wenn diese Befähigungs- oder 

Ausbildungsnachweise eines Staates nach Abs. 2 Z. 1 bis 3 vorlegt, die dem 

Art. 13 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie 2005/36/EG (§ 38a Z. 1) entsprechen. Das 

in der LFBAO 1991 festgelegte Berufsausbildungsniveau entspricht dem Art. 11 

lit. c dieser Richtlinie. 
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(2) Folgende Personen fallen in den Anwendungsbereich des Abs. 1: 

1. Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten 

2. Staatsangehörige der EWR-Vertragsparteien 

3. Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

4.  Langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinn der 

Richtlinie 2003/109/EG (§ 38a Z. 2) 

5. Familienangehörige im Sinne des Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG (§ 

38a Z. 3) 

(3) Die antragstellende Person muß folgende weitere Unterlagen vorlegen: 

1. Staatsangehörigkeitsnachweis; 

2. Bescheinigung über die Berufserfahrung; 

3. Informationen zur Ausbildung; 

4. Nachweis für den Status gemäß Abs. 2 Z. 4 und 5 

(4) Hat die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle 

berechtigte Zweifel an der Echtheit der Unterlagen, kann sie von den 

zuständigen Behörden des Ausstellungsstaates eine Bestätigung der 

Authentizität verlangen. 

(5) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle muß der 

antragstellenden Person binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen 

gemäß Abs. 1 und 3 bestätigen und ihr gegebenenfalls mitteilen, welche 

Unterlagen fehlen (§ 13 Abs. 3 AVG). 

(6) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle muß 

über einen Antrag gemäß Abs. 1 ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch 

innerhalb von vier Monaten entscheiden. 

(7) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle darf die 

Absolvierung eines höchstens dreijährigen Anpassungslehrganges für den 

Meister oder eines höchstens zweijährigen Anpassungslehrganges für den 

Facharbeiter oder die Ablegung einer Eignungsprüfung vorschreiben, wenn 

1. die von der antragstellenden Person nachgewiesene Ausbildungsdauer 

mindestens ein Jahr unter der Ausbildungsdauer gemäß § 6 bzw. § 20 liegt 

oder 

2. die bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von 

der nationalen Ausbildung unterscheiden, oder 
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3. der Beruf des Facharbeiters oder Meisters im Herkunftsstaat nicht alle 

beruflichen Tätigkeiten des Facharbeiters oder Meisters nach nationalem 

Recht umfaßt, und dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung 

besteht, die sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen 

unterscheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis 

abgedeckt werden, den die antragstellende Person vorgelegt hat. 

Fächer, die sich wesentlich unterscheiden (Z. 2 und 3), sind jene Fächer, deren 

Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufes ist und 

bei denen die bisherige Ausbildung der antragstellenden Person bedeutende 

Abweichungen hinsichtlich Dauer und Inhalt gegenüber der nach § 6 bzw. § 20 

geforderten Ausbildung aufweist. 

(8) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle muß 

dabei festlegen, 

1. hinsichtlich des Anpassungslehrganges: 

• den Ort, 

• den Inhalt und 

• die Bewertung; 

2. hinsichtlich der Eignungsprüfung: 

• die zuständige Prüfungsstelle, 

• die Sachgebiete, die Gegenstand der Prüfung sein dürfen. 

Die Sachgebiete sind auf Grund eines Vergleichs zwischen der 

Ausbildung gemäß § 20 und der bisherigen Ausbildung des 

Antragstellers festzulegen. 

(9) Bei der Vorschreibung eines Anpassungslehrganges oder einer 

Eignungsprüfung muß die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und 

Fachausbildungsstelle prüfen, ob die im Rahmen einer Berufspraxis der 

antragstellenden Person erworbenen Kenntnisse die für die Ausübung des 

Berufs wesentlichen Ausbildungsunterschiede ganz oder teilweise ausgleichen 

können. Dabei ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu verfahren. 

(10) Die antragstellende Person darf zwischen der Absolvierung eines 

Anpassungslehrganges oder der Ablegung einer Eignungsprüfung wählen. 

(11) Bei einer Person, die nicht durch Abs. 2 erfaßt ist, hat die land- und 

forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle eine im Ausland im 

Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildung mit Erfolg 
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abgelegte Prüfung anzuerkennen, wenn der durchlaufene Ausbildungsgang im 

wesentlichen dem entsprechenden inländischen Ausbildungsgang gleichgesetzt 

werden kann. Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so hat die land- und 

forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungsstelle die Anerkennung der 

Prüfung von der Ablegung einer Ergänzungsprüfung abhängig zu machen. 

Diese Ergänzungsprüfung hat jene Prüfungsgegenstände zu umfassen, die im 

Ausbildungsgang des Bewerbers nicht in einem diesem Gesetz 

entsprechenden Ausmaß berücksichtigt wurden. Die so erworbene 

Berufsbezeichnung ist zu beurkunden.“ 

 

6. § 38a Z. 1 bis 3 lautet: 

„1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. 

L 255 vom 30. September 2005, S. 22. 

2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 

Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, 

ABl. Nr. L 16 vom 23.1.2004, S. 44. 

3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 

sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 

zur Änderung der Verordnung 1612/68/EWG und zur Aufhebung der 

Richtlinien 64/221/EWG, 68/630/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. 

Nr. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.“ 


